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� Rohrsysteme und Verbindungstechnik �
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Zur Qualitätssicherung wur-
de zusätzlich zur IZEG unter
der Federführung des
„Deutschen Instituts für
Gütesicherung und Kenn-
zeichnung“ (RAL), Sankt
Augustin, die Gütegemein-
schaft Entwässerungstechnik
Guss e.V. (GEG) gegründet.
In beiden Verbänden sind
die führenden europäischen
Gussrohrproduzenten Düker
und SAINT-GOBAIN HES ver-
treten.

Das von der Gütegemein-
schaft verliehene GEG-

Das „Informationszentrum
Entwässerungstechnik
Guss“ (IZEG) hat es sich
zur Aufgabe gemacht, für
eine klare Orientierung

� Weit über die Herstellungsnormen EN 877 und
die 19522 hinausgehende Produktqualität

� Hohe Qualitätssicherheit durch stetige Eigen-
und Fremdüberwachung durch neutrale
und lt. Landesbauordnung zugelassene Institute

� Steigerung der Produktlanglebigkeit

� Steigerung der Produktivität

� Mehr Planungssicherheit

� Sicherung der hervorragenden ökologischen
Eigenschaften

� Komplettes Lieferprogramm

� Betreuung und Problemlösung durch
kompetentes Personal auch auf der Baustelle

Gütezeichen ist Garant
für vertrauenswürdige
gusseiserne Abflussrohr-
systeme, da es Prüfkrite-
rien beinhaltet, die weit
über die Anforderungen
der Herstellungsnormen
hinausgehen.
Die Verleihung des Güte-
zeichens erfolgt nach der
bestandenen aufwendigen
Erstprüfung, die durch un-
abhängige, anerkannte Prüf-
institute durchgeführt wird.

Darüber hinaus werden
durch die Prüfinstitute min-

destens zweimal jährlich
Fremdüberwachungen vor-
genommen, um die Qualität
der Produkte gemäß den
strengen Gütebestimmungen
zu sichern.

Diese Maßnahmen gewähr-
leisten eine durchgehend
hohe Qualität und verdeut-
lichen das große Verantwor-
tungsbewusstsein der Mit-
gliedsunternehmen gegen-
über den Marktpartnern wie
dem Handel, den Installa-
teuren und den Endkunden.

gusseiserne
Rohre und

Formstücke

Vorteile gütegesicherter gusseiserner Abflussrohrsysteme

und Markttransparenz zu
sorgen, um den Partnern
aus Fachhandel, Hand-
werk, Planungsbüros und
Behörden die nötige

Sicherheit für die Wahl
von Produkten und die
Inanspruchnahme von
Dienstleistungen zu bieten.

Bildnachweis – Titel: © Kay Ransom 2005-scientist examining evidence-fotolia.com / © Mark Aplet-colored beakers-fotolia.com /
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In enger Zusammenarbeit mit
dem RAL hat die GEG (Güte-
gemeinschaft Entwässe-
rungstechnik Guss e.V.),
Sankt Augustin, als qualitäts-
technisches Anforderungs-
profil die „Güte- und Prüf-
bestimmungen“ erarbeitet
(RAL-GZ 698, Fassung
Oktober 2008).
Hierbei stand nicht nur die
reine Erfüllung der geltenden
Produktnormen EN 877

Rohrproben nach bestandener
Prüfung in 25%iger Phosphor-
säure, bei 40 °C und einer
Prüfdauer von 72 Stunden.

Es zeigen sich keinerlei Blasen-
bildungen bzw. Ablösungs-
erscheinungen der Innenbe-
schichtung.

bzw. 19522 im Vorder-
grund, sondern es wurden
darüber hinausgehende wei-
terreichende Güte- und Prüf-
bestimmungen festgelegt.

Die wichtigste Aufgabe der
Gütegemeinschaft Ent-
wässerungstechnik Guss ist
die Koordinierung der Güte-
sicherung von gusseisernen
Abflussrohren und Form-
stücken, Verbindungen und

Zubehör durch Eigen- und
Fremdüberwachung.

Nur eine kontinuierliche
Kontrolle in den Produktions-
stätten gewährleistet eine
hohe Qualitätssicherheit und
verdeutlicht das große
Verantwortungsbewusstsein
der Mitgliedswerke gegen-
über den Marktpartnern.



4

Für Rohre und Formstücke
werden erhöhte Anforderun-
gen an die Innenbeschich-
tung gestellt. Hier werden
die hochwertigen Beschich-
tungen, die die Rohre und
Formstücke vor Korrosion
schützen, einem Härtetest

Die gütegesicherten
gusseisernen Abfluss-
rohrsysteme setzen
sich zusammen aus:

� Rohren
� Formstücken
� Rapid-Verbindern

Die in den Güte- und Prüfbestimmungen festgelegten Forderungen
gehen weit über die Forderungen der Herstellungsnormen

hinaus und bieten deshalb ein hohes Maß an Sicherheit.

Aufgrund der Tatsache, dass
es sich bei den europäischen
Normen um den sogenann-
ten „kleinsten gemeinsamen
Nenner“ aller beteiligten Län-
der handelt, sind die Anfor-
derungen in der EN 877
als nicht besonders hoch an-
zusehen.

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen der
Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V.

unterzogen. Es wird unter
anderem ein Salzsprühnebel-
test von 1500 h gefordert.
Die EN 877 fordert
hingegen nur 350 h. Hier
erkennt man bereits die
erheblichen Unterschiede
zu den Herstellungsnormen

und den GEG-Anforderungen.
Außerdem werden weitere
Prüfungen mit verschiede-
nen Säuren und Laugen
über variierende Zeiträume,
Konzentrationen und diver-
sen Temperaturen durchge-
führt.

Versuchsaufbau zur Ermittlung der Temperaturwechselbeständigkeit (MPA-Dortmund)

Salzsprühnebeltest 1500 h
(MPA Dortmund)
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Gussrohr-Verbinder
Rapid

Folgende Prüfkriterien
müssen die Verbindungen
gemäß den geltenden
Güte- und Prüfbestimmun-
gen erfüllen:

� Wasserdichtheit
unter Innendruck
bei Abwinklung und
Scherlast

� Unterdruckprüfung
(nur für Vakuument-
wässerung)

Unterdruckprüfung,
Haltezeit 1 Stunde bei
Vakuumentwässerung

Flammprüfung über 90 Minuten des lose gelagerten Prüfstranges

� Flammprüfung über
90 Minuten

� Hochwertige Werk-
stoffprüfung
der Elastomerdich-
tungen (Olivenöltest
bei höheren
Temperaturen)

Für die Verbindungen von gusseisernen Abflussrohren
und Formstücken gilt ebenfalls eine
über die Normen hinausgehende Produktqualität.

Wasserdichtheitsprüfung unter
Innendruck bei Abwinkelung und Scherlast

als übergelagerte Beanspruchungen
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mit dem
GEG-Gütezeichen

Kennzeichnung
DIN EN 877, Absatz 4.10.1 Kennzeichnung Allgemeines:

GEG-geprüfte Verbinder, Gussrohre und Formstücke
mit kompletter Kennzeichnung

„Rohre und Formstücke müssen leserlich und dauerhaft mit mindestens folgenden
Angaben gekennzeichnet sein:“

� Bei Rohren ist die Kennzeichnung mindestens einmal je Meter Länge
aufzubringen.

� Zusätzlich sind die Rohre und Formstücke unserer Mitgliedswerke mit dem
Übereinstimmungszeichen Ü und dem GEG-Gütezeichen versehen.

� Rapid-Verbinder unserer Mitgliedsfirmen tragen das GEG-Gütezeichen

Mit einem Blick wissen Sie
Bescheid: Durch die Kenn-
zeichnung wird sofort deut-
lich, dass es sich um hoch-
wertige gusseiserne Rohre
und Formstücke von Düker
oder SAINT-GOBAIN HES
handelt.

� Name oder Zeichen
des Herstellers

� Kennzeichen für
den Fertigungsort

� Herstellungszeit-
raum, verschlüsselt
oder nicht

� Bezugnahme auf
diese Europäische
Norm

� der Nennweite DN,
oder gegebenenfalls
den Nennweiten DN

Gusseiserne Rohre und
Formstücke von Düker und
SAINT-GOBAIN HES besitzen
die komplette Kennzeich-
nung auf einen Blick.

Die Angaben auf den Guss-
rohren sind aufgedruckt, bei
den Formstücken mit einge-
gossen.

Auf den Verbindern ist die
Kennzeichnung eingestanzt.
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Gewährleistung
für Planer,

Bauherren,
Sanitärhandwerk

und der Firma

SAINT-GOBAIN HES GmbH

Postfach 45 03 19

66061 Saarbrücken

– nachstehend S-G HES genannt –

§ 1 Geltungsbereich

1. Berechtigte

Berechtigt für die Leistungen aus dieser Vereinbarung sind alle

in die Handwerksrolle eingetragenen selbständigen Handwer-

ker/Handwerksfirmen (nachstehend „SHK-Betrieb“ genannt),

soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied der für

ihren Betriebssitz zuständigen Innung der Sanitär-, Heizungs-

und Klimabranche sind und diese einem dem ZVSHK ange-

schlossenen Landesinnungsverband angehört.

Vereinbarungen dieser oder ähnlicher Art mit Dritten bleiben

hiervon unberührt.

2. Produkte

Unter diese Vereinbarung fallen alle von S-G HES gelieferten

und gekennzeichneten Produkte wie z.B.

� PAM-GLOBAL® Entwässerungssysteme und

Raumentlüftungssystem aus Gusseisen

� EPAMS® HDE HochleistungsDachEntwässerung

� TYRODUR-Befestigungssystem

§ 2 Haftung
1. Entstehen dem Auftraggeber des SHK-Betriebes durch Verwen-

dung der von dieser Vereinbarung erfassten Produkte aus

a) Konstruktionsfehlern

b) Fabrikationsfehlern

c) Materialfehlern

d) lnstruktionsmängeln, z.B. fehlerhafte Verlege-, Einbau-,

Betriebsanleitungen usw.

e) Abweichungen von zum Herstellungszeitpunkt gültigen

Rechtsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik

(z.B. EN-/DIN-Normen, DVGW-Regeln usw.), Bau- und

Prüfungsgrundsätzen, amtlichen Prüfungszeugnissen,

Zulassungsbescheiden usw.

f) dem Unterlassen der Produktbeobachtung

(Produktbeobachtungspflicht von S-G HES)

g) dem Fehlen einer ausnahmsweise durch S-G HES allgemein

oder mit dem ZVSHK vereinbarten Beschaffenheit

Schäden und nimmt der Auftraggeber den SHK-Betrieb aus

Werkvertrag berechtigterweise auf Nacherfüllung, Aufwen-

dungsersatz in Verbindung mit Selbstvornahme, Minderung

oder Schadensersatz in Anspruch, so übernimmt S-G HES die

nachstehenden Verpflichtungen:

� Im Falle der Nacherfüllung kostenlose Ersatzlieferung frei

Verwendungsstelle der für die Behebung des Schadens

notwendigen Teile und Übernahme der erforderlichen

Aufwendungen, insbesondere Aus- und Einbaukosten,

Wegekosten einschließlich der Kosten für die Wiederher-

stellung des ursprünglichen Zustandes, es sei denn, die

Nacherfüllung ist nur mit unverhältnismäßigen Kosten zu

erreichen (§ 635 Abs. 3 BGB);

� im Falle der Selbstvornahme des Auftraggebers Ersatz der

erforderlichen Aufwendungen, wenn nicht der SHK-Betrieb

die Nacherfüllung zu Recht verweigert. Liegt kein Verwei-

gerungsrecht des SHK-Betriebes vor, haftet S-G HES nur,

wenn S-G HES die Nichtvornahme der Nacherfüllung des

SHK-Betriebes verursacht hat;

� im Falle der Minderung Ersatz des Rechnungsbetrages, um

den der Auftraggeber des SHK-Betriebes dessen Vergütung

durch begründete und angemessene Minderung herabge-

setzt hat, bis zu einer Höchstsumme je Schadensfall von

250.000 EURO;

� im Falle des Schadensersatzes oder (anstelle des Schadens-

ersatzes) des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen Über-

nahme der Schäden oder Aufwendungen.

Im Falle der Nacherfüllung, der Selbstvornahme, der Minde-

rung und/oder des Schadensersatzes erstattet S-G HES dem

SHK-Betrieb Ersatzleistungen bis zu einer Höchstsumme von

insgesamt 1,2 Mio. Euro je Schadensfall auf der Anspruchs-

grundlage dieser Haftungsübernahmevereinbarung. Mehrere

Schadensfälle aus der selben Ursache oder aus gleichen

Ursachen gelten nicht als ein Schadensfall/Schadensereignis;

dies gilt nicht, soweit die Schadensfälle in einem Bauobjekt

auftreten. Mögliche andere gesetzliche oder vertragliche

Ansprüche des SHK-Betriebes werden von der Haftungsbegren-

zung dieser Haftungsübernahmevereinbarung nicht erfasst.

2. Nach Feststellung des Schadens behält sich S-G HES vor, die

aufgetretenen Schäden selbst zu beseitigen oder durch von ihr

zu beauftragende Firmen auf eigene Kosten beseitigen zu

lassen. Die Ausübung dieses Rechts ist mit dem SHK-Betrieb

abzustimmen und erfordert die Zustimmung des Auftrag-

gebers des SHK-Betriebes.

3. Die Haftungsübernahme gilt insoweit nicht, als der SHK-

Betrieb weitergehende werkvertragliche Verpflichtungen

übernimmt, als sie den gesetzlichen Vorschriften oder der Fest-

legung in der VOB, Teil B, entsprechen. Der SHK-Betrieb darf

jedoch mit dem Auftraggeber eine Verjährungsfrist für

Mängelansprüche nach Werkvertragsrecht vereinbaren. Die

Haftungsübernahmefrist beginnt mit der Abnahme der

erbrachten Werkleistung; sie endet spätestens mit Ablauf von

10 Jahren seit Auslieferung der in § 1 Nr. 2 genannten Produkte

durch die Firma S-G HES .

4. Die Haftungsübernahmevereinbarung gilt auch für den

Zeitraum vom Beginn des Einbaus bis zur Abnahme.

5. S-G HES liefert Rohre, dazugehörige Formstücke und Rohr-

verbindungen sowie Zubehörteile als einheitliches und zusam-

mengehörendes Rohrleitungssystem. Bei der Verwendung von

SHK-HAFTUNGSÜBERNAHMEVEREINBARUNG I

(für Werkverträge)

zwischen dem

Zentralverband

Sanitär Heizung Klima

Rathausallee 6

53757 St. Augustin

– nachstehend ZVSHK genannt –

und der Firma
SAINT-GOBAIN HES GmbHPostfach 45 03 1966061 Saarbrücken

§ 1 Geltungsbereich
1. Berechtigte

Berechtigt für die Leistungen aus dieser Vereinbarung sind alle
TGA-Unternehmen, soweit sie zum Zeitpunkt des Schadens-
falles Mitglied des für ihren Betriebssitz zuständigen lndustrie-
verbandes Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik und damit mittel-
bar Mitglied des BHKS – Bundesindustrieverband Heizungs-,
Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. – oder
unmittelbar Mitglied des BHKS sind.Vereinbarungen dieser und ähnlicher Art mit Dritten bleiben

hiervon unberührt.
2. Produkte

Unter diese Vereinbarung fallen alle nachfolgend aufgeführten
von S-G HES gelieferten und gekennzeichneten Produkte wie
z.B.:

� PAM-GLOBAL® Entwässerungssysteme undRaumentlüftungssystem aus Gusseisen� EPAMS® HDE HochleistungsDachEntwässerung
� TYRODUR-Befestigungssystem

§ 2 Haftung
1. Entstehen dem Auftraggeber des TGA-Unternehmens durch

Verwendung der von dieser Vereinbarung erfassten Produkte
aus
a) Konstruktionsfehlernb) Fabrikationsfehlernc) Materialfehlern

d) lnstruktionsmängeln, z.B. fehlerhafte Verlege-, Einbau-,
Betriebsanleitungen usw.e) Abweichungen von zum Herstellungszeitpunkt gültigen

Rechtsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik
(z.B. EN-/DIN-Normen, DVGW-Regeln usw.), Bau- und
Prüfungsgrundsätzen, amtlichen Prüfungszeugnissen,
Zulassungsbescheiden usw.f) dem Unterlassen der Produktbeobachtung(Produktbeobachtungspflicht von S-G HES)g) dem Fehlen einer ausnahmsweise durch S-G HES allgemein

oder mit dem BHKS vereinbarten Beschaffenheit
Schäden und nimmt der Auftraggeber das TGA-Unternehmen
aus Werkvertrag berechtigterweise auf Nacherfüllung, Auf-
wendungsersatz in Verbindung mit Selbstvornahme, Minde-
rung oder Schadensersatz in Anspruch, so übernimmt S-G HES
die nachstehenden Verpflichtungen:� Im Falle der Nacherfüllung kostenlose Ersatzlieferung frei

Verwendungsstelle der für die Behebung des Schadens
notwendigen Teile und Übernahme der erforderlichen

Aufwendungen, insbesondere Aus- und Einbaukosten,
Wegekosten einschließlich der Kosten für die Wiederher-
stellung des ursprünglichen Zustandes, es sei denn, die
Nacherfüllung ist nur mit unverhältnismäßigen Kosten zu
erreichen (§ 635 Abs. 3 BGB);� im Falle der Selbstvornahme des Auftraggebers Ersatz der

erforderlichen Aufwendungen, wenn nicht das TGA-Unter-
nehmen die Nacherfüllung zu Recht verweigert. Liegt kein
Verweigerungsrecht des TGA-Unternehmens vor, haftet
S-G HES nur, wenn S-G HES die Nichtvornahme der Nach-
erfüllung des TGA-Unternehmens verursacht hat;

� im Falle der Minderung Ersatz des Rechnungsbetrages, um
den der Auftraggeber des TGA-Unternehmens dessen Ver-
gütung durch begründete und angemessene Minderung
herabgesetzt hat, bis zu einer Höchstsumme je Schadens-
fall von 250.000 EURO;

� im Falle des Schadensersatzes oder (anstelle des Schadens-
ersatzes) des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen Über-
nahme der Schäden oder Aufwendungen.Im Falle der Nacherfüllung, der Selbstvornahme, der Minde-

rung und/oder des Schadensersatzes erstattet S-G HES dem
TGA-Unternehmen Ersatzleistungen bis zu einer Höchst-
summe von insgesamt 1,2 Mio. Euro je Schadensfall auf der
Anspruchsgrundlage dieser Haftungsübernahmevereinba-
rung. Mehrere Schadensfälle aus der selben Ursache oder aus
gleichen Ursachen gelten nicht als ein Schadensfall/Schadens-
ereignis; dies gilt nicht, soweit die Schadensfälle in einem
Bauobjekt auftreten. Mögliche andere gesetzliche oder ver-
tragliche Ansprüche des TGA-Unternehmens werden von der
Haftungsbegrenzung dieser Haftungsübernahmevereinbarung
nicht erfasst.
2. Nach Feststellung des Schadens behält sich S-G HES vor, die
aufgetretenen Schäden selbst zu beseitigen oder durch von ihr
zu beauftragende Firmen auf eigene Kosten beseitigen zu
lassen. Die Ausübung dieses Rechts ist mit dem TGA-Unter-
nehmen abzustimmen und erfordert die Zustimmung des
Auftraggebers des TGA-Unternehmens.3. Die Haftungsübernahme gilt insoweit nicht, als das TGA-

Unternehmen weitergehende werkvertragliche Verpflichtun-
gen übernimmt, als sie den gesetzlichen Vorschriften oder der
Festlegung in der VOB, Teil B, entsprechen. Das TGA-Unterneh-
men darf jedoch mit dem Auftraggeber eine Verjährungsfrist
für Mängelansprüche nach Werkvertragsrecht vereinbaren. Die
Haftungsübernahmefrist beginnt mit der Abnahme der
erbrachten Werkleistung; sie endet spätestens mit Ablauf von
10 Jahren seit Auslieferung der in § 1 Nr. 2 genannten Produkte
durch die Firma S-G HES .4. Die Haftungsübernahmevereinbarung gilt auch für den

Zeitraum vom Beginn des Einbaus bis zur Abnahme.

BHKS-HAFTUNGSÜBERNAHMEVEREINBARUNG(für Werkverträge)zwischen dem
BHKS – BundesindustrieverbandHeizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. –Weberstraße 3353113 Bonn

– nachstehend „BHKS“ genannt –
– nachstehend „S-G HES“ genannt –

Bei der Wahl von Entwässe-
rungssystemen, die das GEG-
Gütezeichen tragen, sind
Planer, Bauherren und das
Sanitärhandwerk gleicherma-
ßen auf der sicheren Seite.

Die Mitglieder des IZEG
haben eine Gewährleistungs-
vereinbarung mit dem
Zentralverband Sanitär
Heizung Klima (ZVSHK)
abgeschlossen.

Gewährleistungsvereinbarungen
mit dem ZVSHK + BHKS

Der Installateur hat somit
einen direkten Gewährleis-
tungsanspruch gegenüber
den Herstellerwerken.

Im Schadensfall werden im
Rahmen der Haftungsüber-
nahmevereinbarungen mit
dem Zentralverband sowie
dem BHKS (Bundesindustrie-
verband Heizungs-, Klima-,
Sanitärtechnik/Technische
Gebäudesysteme e.V.) Sach-,
Personen- und Vermögens-
schäden übernommen.

Bildnachweis: © Lisa F Young-architect and contractor-fotolia.com
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� � �
IZEG Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss e.V.

Von-Wrangell-Str. 2 � 53359 Rheinbach
Tel. +49 (0) 2226 / 9095 460 � Fax +49 (0) 2226 / 9095 461

E-Mail: info@izeg.de � www.izeg.de

Düker GmbH & Co. KGaA
97753 Karlstadt 
Telefon: 09353 / 791 - 565

SAINT-GOBAIN-HES GmbH 

WET GmbH und Co. KG 

Telefon: 0202 / 70905 - 0

NORMA Germany GmbH
Member of the NORMA Group

PSC Pipe System 
Components GmbH 
Member of the Woco Group 
63628 Bad Soden-Salmünster 
Telefon: 06056 / 78 - 0

Sichere Gebäudeentwässerung


